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an, und erbauten in dessen Mauern eine Burg. Beide,

Stadt und Burg, waren bereits im Anfange des vierzehnten

Jahrhunderts vorhanden. Im Jahre 1311 findet sich schon
Gerlach von Luder als ziegenhainischer Amtmann zu Schwar

zenborn (Loultetus in Lrvsrrenliurnen) und 1329 wird

„oppidum in Lwsrrionburne" ausdrücklich genannt; auch be

saß die Stadt damals schon eine eigene Pfarrkirche, denn bei

derselben Gelegenheit tritt zugleich der plebsnus in 8&gt;vsr-

2enburn6 mit auf. Zu derselben Zeit begründete der dama

lige Abt von Fulda ebenfalls eine Burg bei dem Dorfe

Hausen. Auch diese Burg findet man 1311 zuerst. Abt

Heinrich von Fulda bestellte nämlich in d. I. den Ritter

Werner von Lvwcnstein, genannt von Schweinsberg, zum

Burgmann in der Burg zu Hausen *), und in demselben

Jahre findet sich auch Lertoldus dictus Mvnich de Hvsin,

der wahrscheinlich ebenwohl Burgmann oder auch wohl Amt
mann daselbst war.

Um Hausen mit Schwarzenborn völlig gleich zu stel
len, suchte der Abt von Fulda später auch für jenes um die

städtischen Rechte nach, und erhielt 1323 vom Kaiser Ludwig

nicht nur die Erlaubniß das Dorf Hausen in eine Stadt zu

verwandeln und mit Mauern und Gräben zu umschließen,

sondern für die Stadt selbst auch die Rechte und Freiheiten,

welche Frankfurt besaß. **)
So großartig ein solches kaiserliches Stadtprivileg er

scheint, so gering war es in den meisten Fällen in seinen

dert vorkommt, so ist es doch zweifelhaft, ob vor Gründung
der Stadt bereits ein Dorf vorhanden war, oder ob die Stadt

eine völlige neue Anlage ist.

*) Schannat Clientela Fuld. Prob. nr. 370.

**) Schannat Buchonia vetus p. 361.


